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Stadt Halle (Saale) 19.01.2022

Auszug
aus der Niederschrift der 6ffentlichen Sitzung des Ausschusses fiir Finanzen,

stadtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften vom 18.01.2022:

zu 5.1 Variantenverzicht und Baubeschluss "MalRnahmen zur

Schadensbehebung der Auswirkungen des Hochwasserereignisses
am Osendorfer See im Juni 2013 - Wiederherstellung Boschungen
und Regattastrecke"

Vorlage: VII/2021/02685

Abstimmungsergebnis: einstimmig zugestimmt

Beschlussempfehlung:

1.

Der Stadtrat beschlie3t, fir die Sanierungs- und Sicherungsmalnahmen in den
Bdschungsbereichen und zur Wiederherstellung der Regattastrecke am Osendorfer See
auf den Variantenbeschluss zu verzichten.

. Der Stadtrat beschlie3t die Realisierung der Fluthilfemaflinahme Sanierungs-und

Sicherungsmafinahmen in den Bdschungsbereichen und zur Wiederherstellung
Regattastrecke am Osendorfer See (EM 265) entsprechend der Richtlinie Uber die
Gewahrung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschaden 2013 (Richtlinie
Hochwasserschéaden Sachsen-Anhalt 2013).

F.d.R.

Christin BlaRRfeld
Stellvertretende Protokollfiihrerin



Stadt Halle (Saale) 19.01.2022

Auszug
aus der Niederschrift der 6ffentlichen Sitzung des Ausschusses fiir Finanzen,

stadtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften vom 18.01.2022:

zu 6.1 Antrag der Fraktion DIE LINKE im Stadtrat Halle (Saale) zur Anderung

der Sondernutzungsgebihrensatzung
Vorlage: VII/2021/03313

Abstimmungsergebnis: vertagt

Beschlussvorschlaqg:

1.

In der Anlage zum § 1 Absatz 1 der Sondernutzungsgebiihrensatzung der Stadt Halle
(Saale) wird eine Tarifstelle eingefigt, um Gebihren fir Verkaufseinrichtungen zu
erlassen, die unabhéngig von der Marktsatzung auf dem Marktplatz ihre Waren
verkaufen.

Analog zu den erhobenen Gebihren der Marktsatzung wird als tagliche
Standflachengebihr fur Lebensmittelverkaufsstande 3,33 Euro/m2 festgelegt. Alle
weiteren Verkaufsstande entrichten taglich 1,79 Euro/mz2.

F.d.R.

Christin Blaffeld
Stellvertretende Protokollftihrerin
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Stadt Halle (Saale) 19.01.2022

Auszug
aus der Niederschrift der 6ffentlichen Sitzung des Ausschusses fiir Finanzen,
stadtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften vom 18.01.2022:

Zu 6.2 Antrag der SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale), der Fraktion BUNDNIS
90/DIE GRUNEN, der Fraktion MitBiirger & Die PARTEI und der
Fraktion DIE LINKE zur Bewerbung fur das EU-Programm zur
Klimaneutralitat bis 2030
Vorlage: VII/2021/03277

Abstimmungsergebnis: vertagt

Beschlussvorschlag:

1. Die Stadt Halle strebt die friihzeitige Erreichung der Klimaneutralitét bis—zum-Jahr
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und folgt dabei dem Grundgedanken, Umwelt und Okonomie zu verbinden. Das
Ziel der Klimaneutralitdt soll deutlich fruher erreicht werden, als es die
derzeitigen gesetzlichen Regelungen in Deutschland vorsehen. Zur
Sicherstellung dieses Ziels werden fir jeden der relevanten Sektoren
Teilklimaschutzpléane entwickelt. Die relevanten Sektoren sind Energie,
Gebé&ude, Industrie und Gewerbe, Mobilitat, Landwirtschaft. Fur das Erreichen
einer  netto-Null-Klimaneutralitat ~werden  fir jeden der  Sektoren
Transformationswege entwickelt und mit zeitlich verankerten Minderungszielen
versehen. Aus den Teilklimaschutzplanen je Sektor wird bis Ende 2022 ein
neues ganzheitliches Klimaschutzkonzept fir die Stadt entwickelt. Im Zuge
dieser Vorgehensweise wird gepruft, ob Klimaneutralitdt bis 2030 erreicht
werden kann.

2. Zur Sicherstellung der Finanzierung dieses Ziels uUberprift die Stadtverwaltung
laufend Programme des Landes, des Bunds und der EU mit dem Ziel,
Fordermittel zu erhalten. Insbesondere prift beteiligt—sich die Stadtverwaltung
eine Beteiligung beteiligt sich die Stadt an der Ausschreibung ,100 climate-neutral
cities by 2030 — by and for the citizens“ der Europdischen Kommission mit einer
eigenen Bewerbung.

3. Die Stadtverwaltung berichtet bis zum Bewerbungsschluss fur das Programm
fortlaufend im Ausschuss fir Klimaschutz, Umwelt und Ordnung tber den aktuellen
Stand der Vorbereitungen.



4.

F.d.R.
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Die eventuelle Bewerbung wird dem Stadtrat rechtzeitig vor Ablauf der
Bewerbungsfrist zur Kenntnis vorgelegt.

Falls die Stadtverwaltung zum Priufergebnis kommt, dass der Abschluss eines
Klimaschutzvertrags entsprechend der Ausschreibung unter 2. unvertretbare
wirtschaftliche Risiken fur die Stadt oder die stadtischen Unternehmen
bedeuteten wirde, ist das Klimaschutzkonzept der Stadt Halle bis Ende 2022 so
anzupassen, dass die Ziele des entsprechenden EU-Programms so weit wie
moglich erreicht werden kénnen. Das gilt unter der MaRgabe, dass die
wirtschaftlichen Risiken fur die Stadt und die stadtischen Unternehmen
minimiert werden und die MalRnhahmen sozial vertraglich zu gestalten sind.
Hierbei kbnnen Annahmen zu notwendigen Forderprogrammen des Landes, des
Bundes oder der EU getroffen werden, ebenso technische Annahmen wie z.B.
die Verflugbarkeit von ausreichend klimaneutralem Wasserstoff bis 2030, um
nicht vermeidbare Brennstoff-Verbrennung zur Warme- oder Stromerzeugung zu
ermdglichen. Das Klimaschutzkonzept hat dabei alle Sektoren entsprechend der
Definition des unter 2. angefiihrten EU-Programms zu bericksichtigen.

Bei der Erarbeitung von MalRBnahmen (innerhalb des EU-Programms oder
aullerhalb) sowie bei der Beantragung von Fordermitteln zur Erarbeitung und
Umsetzung von Malinahmen sollen die Kompetenzen innerhalb der stadtischen
Unternehmen genutzt werden. Die stadtischen Unternehmen werden dazu
aufgefordert, ihre bereits jetzt (insbesondere im Energiesektor) umfangreichen
Anstrengungen zu intensivieren, um das angestrebte Ziel einer Klimaneutralitat
bis—2030 entsprechend dem zu Uberarbeitenden Klimaschutzkonzept zu
ermoglichen.

Bei der Erarbeitung und wahrend der Umsetzung der MalRhahmen sind die
Burgerschaft, die Unternehmen und weitere Stakeholder (z.B. HalleZero e.V.) der
Stadt Halle intensiv zu beteiligen, da zur Erreichung des Ziels eine intensive
Mitwirkung aller notwendig ist. Hierzu unterstiitzt die Stadtverwaltung die
Einrichtung eines Klimaschutzrats.

Christin BlaRRfeld
Stellvertretende Protokollfihrerin
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Stadt Halle (Saale) 19.01.2022

Auszug
aus der Niederschrift der 6ffentlichen Sitzung des Ausschusses fiir Finanzen,
stadtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften vom 18.01.2022:

zu 6.2.1 Anderungsantrag des Oberbiirgermeisters zum Antrag der SPD-
Fraktion Stadt Halle (Saale), der Fraktion BUNDNIS 90/DIE GRUNEN,
der Fraktion MitBurger & Die PARTEI und der Fraktion DIE LINKE zur
Bewerbung fur das EU-Programm zur Klimaneutralitat bis 2030
(VI11/2021/03277)
Vorlage: VII/2021/03426

Abstimmungsergebnis: vertagt

Beschlussvorschlaqg:

Der Beschlusstext erhalt folgende Fassung:

1. Die Stadt legt im zweiten Quartal 2022 ihre vorgezogenen Ziele zur Erreichung der
Klimaneutralitat in ihrem energie- und klimapolitischen Leitbild fest. Die Untersetzung
der Ziel- und Zeitachsen im einzelnen Handlungsfeld soll integrativ in den bereits
anstehenden Planwerken der jeweiligen Akteure erfolgen.

2. Die untersetzten Ziele und MaRnahmen der Handlungsfelder werden in das
integrierte und ganzheitliche Klimaschutzkonzept der Stadt eingearbeitet, dessen
Fortschreibung ab 2023 geplant ist. Dabei ist es entscheidend fir ein klimaneutrales
Halle (Saale), in einem geeigneten Beteiligungsformat verbindliche Ziele mit
Privatwirtschaft und Privathaushalten zu vereinbaren. Die Stadtverwaltung wird
gebeten, diesen Prozess gemeinsam mit allen Klimaschutz-Initiativen und
notwendigen Partnern zu gestalten.

3. Die Stadt setzt weiterhin in allen Handlungsfeldern konsequent MaRnahmen um und
akquiriert zusatzliche Foérdermittel.

4. Die Stadtverwaltung berichtet im Ausschuss fur Klimaschutz, Umwelt und Ordnung
regelmafig Gber den Stand der Bearbeitung.

F.d.R.

Christin BlaRRfeld
Stellvertretende Protokollfiihrerin
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Stadt Halle (Saale) 19.01.2022

Auszug
aus der Niederschrift der 6ffentlichen Sitzung des Ausschusses fiir Finanzen,
stadtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften vom 18.01.2022:

zu 6.3 Antrag der SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) zur Prifung der
Aufstellung von Fahrradbarometern
Vorlage: VII/2021/03341

Abstimmungsergebnis: mehrheitlich zugestimmt

Beschlussempfehlung:

Die Stadtverwaltung wird beauftragt zu prifen, ob an verschiedenen Stellen in der Stadt
automatische Zahlistellen flr Radfahrende, wie z.B. in Bonn installiert werden kdénnen.

F.d.R.

Christin Blaffeld
Stellvertretende Protokollfihrerin



	Betreff
	Nummer
	Wortprotokoll
	Abstimmungsergebnis
	Beschluß

